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An das 
Bundesministerium für Verkehr 

Karlsplatz 1 
1015 Wi e n 

Betrifft: Entwurf einer 11. StVO.-Novelle; 
Stellungnahme 

Bregenz, am 14.8.1984 
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Bezug: Schreiben vom 15. Juni 1984, Zl. 72.500/1-IV/5-84 

Die in dem übermittelten Entwurf einer 11. StVO.-Novelle enthaltenen 

Bemühungen, durch Verbesserungen bei der Voll zi ehung der Al koho 1 bestim­

mungen der Straßenverkehrsordnung und durch eine Anhebung des Strafrahmens 

die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sind zu begrüßen. Auch die Schaffung der 

gesetzlichen Grundlagen für die Anwendung von Geräten zur Feststellung des 

Atemalkoholgehaltes erscheint geeignet, die Vollziehung insofern zu er­

leichtern, als diese Methode die zum Teil problematische klinische Unter­

suchung oder gar die Blutalkoholbestimmung durch Blutabnahme ersetzen 

kann, sofern entsprechende Geräte tatsächlich zur Verfügung stehen. 

Im einzelnen ergeben sich zu dem Gesetzesentwurf nachstehende Bemerkungen: 

Zu den Z. 4, 6 und 7 (§ 5 Abs. 4, 5 und 7 ) : 

Die Einbeziehung der "bei einer Bundespolizeibehörde tätigen Arzte" in den 

Krei s der zur kl i ni schen Untersuchung oder zur Bl utabnahme berechti gten 

Arzte bringt für Vorarlberg keinerlei Verbesserung. Es bleibt nach wie vor 

zu fordern, daß di e in ei ner öffentl i chen Krankenanstalt di ensthabenden 

Arzte nicht nur zur Blutabnahme (§ 5 Abs. 7 a ) , sondern auch zur klinischen 

Untersuchung berechtigt werden sollten. 
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Zu Z. 7 (§ 5 Abs. 7): 
Nach der derzeitigen Regelung des § 5 Abs. 9 hat die Kosten der Blutabnahme 

und der Bestimmung des Blutalkoholgehaltes auf Verlangen einer Person ohne 

Rücksi cht auf das Untersuchungsergebni s di e betreffende Person selbst zu 

tragen. 

Im Hinblick auf die vorgesehene Änderung dieser Kostenregelung dahingehend, 

daß Untersuchungs kos ten nurmehr dann vom Untersuchten zu bezahlen sind, 

wenn eine Alkoholbeeinträchtigung festgestellt worden ist, sollte die 

Verpflichtung der Ärzte zur Blutabnahme gemäß § 5 Abs. 7 eine Einschränkung 

erfahren. Diese Verpflichtung sollte nur gelten, wenn eine Blutabnahme und 

Blutalkoholbestimmung zur verwaltungsstrafrechtlichen Entlastung einer 

Person notwendi g oder zweckmäßi g ist. Mit ei ner derarti gen Ei nschränkung 

könnte verhi ndert werden, daß ein Vorgeführter unnöti gerwei se von ei nem 

Arzt auf Kosten der Behörde ei ne B1 utabnahme samt B 1  uta 1 koho 1 bestimmung 

verlangen kann. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 

( Dr. Rudo1 f Mandl, Landesstatthalter ) 
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a) Allen 
Vorarlberger National- und Bundesräten 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 W i e  n 
(22-fach) 

im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanz­
leramtes vom 24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

c) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

1010 W i e  n 

d) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
z.Hd.d. Herrn Landesamtsdirektors 

e) An die 
Verbindunqsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Nö. Landesregierung 

1014 \1 i e n 

f) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlber�er Landesreqierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

gez. Dr. A d a m e r 
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